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GZ.: M/BP/02840/2016 
 

Hamburg, den 27. Oktober 2016 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do  
von 09:00 bis 15:00 Uhr 
Mi - geschlossen  
Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr                              
Bauberatung findet nur nach Termin-
vereinbarung statt. 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1 Steinstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 20.09.2016 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 108-026 
Flurstück 00768 in der Gemarkung: Neustadt Nord 

 
Sanierung des Aufzugs im hinteren Treppenhaus 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird un-
beschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene Vorhaben 
auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die Rechtsnachfolge-
rin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn in-
nerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht be-
gonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
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Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Baustufenplan Innenstadt 
 mit den Festsetzungen: 5 + 1 
 Baupolizeiverordnung vom 08.06.1938 in der geltenden Fassung 
 
Teilbebauungsplan 566 
 mit den Festsetzungen: zum Teil von jeglicher Bebauung freizuhal-

tende Fläche 
 Baugesetzbuch 
 
Bebauungsplan Altstadt 47/ Neustadt 49 
 mit den Festsetzungen: MK 
 Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 0 / 4 Übersichtsplan M 1:500, Stand: 24.08.2016 
 0 / 5 Grundriss UG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 6 Grundriss EG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 7 Grundriss 1. OG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 8 Grundriss 2. OG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 9 Grundriss 3. OG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 10 Grundriss 4. OG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 11 Grundriss 5. OG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 12 Grundriss DG - Übersicht M 1:250 sowie Planausschnitt M 1:100, Stand: 24.08.2016 
 0 / 13 Baubeschreibung v. 24.08.2016 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
1. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über fol-

gende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

1.1. Standsicherheit 
 

Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
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Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage 3 - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 1 zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
 
AUFLAGEN 
 
Ausführungsbeginn 
 
2. Vor Baubeginn sind der Bauaufsichtsbehörde folgende Nachweise vorzulegen: 
 

2.1. Bescheinigung einer oder eines Sachkundigen, dass asbesthaltige Bauteile 
vollständig entfernt wurden oder dass solche nicht vorhanden waren (§ 20 
BauVorlVO) 

 
Brandschutz - Bauteilanforderungen 
 
3. Die Herstellung eines Aufzugschachtes ist gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 HBauO in der 

vorhandenen Einbausituation nicht mehr erforderlich.  
Der Treppenraum muss die aktuellen bauordnungsrechtlichen Anforderungen ein-
halten, da er die brandschutztechnische Abschottung gegenüber anderen Bereichen 
auch für den Aufzug darstellt. 

 
HINWEISE 
 
4. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
Bitte verwenden Sie dafür den Vordruck in dem Onlinedienst "Anzeige Bau-, Ab-
bruch- und Wiederaufnahmebeginn" auf der Internetseite gateway.hamburg.de. 

 
5. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung min-

destens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht bauli-
chen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 

 
6. Weitere Hinweise, Merkblätter und Broschüren für Ihre Bauausführung finden Sie 

unter dem Link: 
"http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merkblaetter.html". 
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Anlage 2 zum Bescheid 
 
GERÄTESICHERHEITSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Verbraucherschutz 
V2 Produkt- und Anlagensicherheit 
Billstraße 80 
20539 Hamburg 
E-Mail: digibau-stellungnahmenbgvv21@bgv.hamburg.de 
 
AUFLAGEN 
 
7. Neu errichtete und wesentlich veränderte Personen- und Lastenaufzüge nach Auf-

zugsrichtlinie 2014/33/EU sind vor der Inbetriebnahme gemäß Aufzugsverordnung 
(12.ProdSV) vom 06.April 2016 in Verkehr zu bringen. 
 

8. Personen- und Lastenaufzüge sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und vor 
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen von einer in Hamburg zuge-
lassenen Überwachungsstelle zu prüfen - siehe Anhang 2 Abschnitt 2 Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) vom 06. Februar 2015. 
 

9. Zu jeder Aufzugsanlage ist ein Notfallplan zur Personenbefreiung anzufertigen und 
dem Notdienst vor der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen. 
 

10. Arbeitgeber, die eine Aufzugsanlage verwenden, haben vor der ersten Benutzung 
eine Gefährdungsbeurteilung (§ 3 BetrSichV) durchzuführen und die Prüffrist festzu-
legen.  
Die Gefährdungsbeurteilung ist in regelmäßigen Abständen unter Berücksichtigung 
des Standes der Technik zu überprüfen. Soweit erforderlich sind die Schutzmaß-
nahmen entsprechend anzupassen. 
 

11. Die o.g. Aufzugsanlagen sind regelmäßig von in Hamburg zugelassenen Überwa-
chungsstellen prüfen zu lassen. Die Prüffrist der Hauptprüfung darf 2 Jahre nicht 
überschreiten. In der Mitte des Prüfzeitraumes sind Zwischenprüfungen durchzufüh-
ren.  
Zur Prüfung gehören auch aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen, die für die si-
chere Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich sind, wie Überdrucklüftungsanla-
ge oder Notstromversorgung bei Feuerwehraufzügen. 
 

12. Aufzugsanlagen sind gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung 
und der zugehörigen Technischen Regeln (TRBS) zu betreiben.  
Es sind u.a. regelmäßige Inaugenscheinnahmen und Funktionskontrollen durchzu-
führen (TRBS 3121 Punkt 3.3). 
 

13. Unter Berücksichtigung der Art und Intensität der Nutzung der Aufzugsanlage sind 
Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu lassen. Dabei sind die Angaben des 
Herstellers zu berücksichtigen. 
 

14. Für die Notbefreiung von evtl. im Fahrkorb eingeschlossenen Personen müssen die 
Zugänge zu Triebwerks- und Rollenräumen ausreichend beleuchtet und jederzeit 
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leicht und sicher begehbar sein, ohne durch private Räume zu führen (DIN EN 81). 
Bei triebwerksraumlosen Aufzügen gilt dieses für die Zugänge zu den entsprechen-
den Steuer- und Antriebseinrichtungen. 
 

15. Bei Aufzugsanlagen, die Personen mit Behinderungen zugänglich sind, sind die 
zusätzlichen technischen Anforderungen der DIN EN 81-70 zu berücksichtigen. 
 

16. Im Triebwerksraum, im Rollenraum oder dem Schacht dürfen keine aufzugsfremden 
Einrichtungen (z.B. Leitungen) installiert werden (DIN EN 81-20 5.2.1.2). 
 

17. Aufzugsschächte müssen über ausreichende Schutzräume oben und unten verfü-
gen (DIN EN 81-20 5.2.5.7 und 5.2.5.8). 
Eine Schnittdarstellungen des Aufzugsschachtes mit Schachtgrube und Schacht-
kopf liegt den Antragsunterlagen nicht bei.  
Wenn die erforderlichen Schutzräume konstruktiv nicht hergestellt werden können, 
sind Ersatzmaßnahmen zu treffen. Von denen in Abweichung von den Normen ge-
troffenen Ersatzmaßnahmen ist die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten im Rahmen einer Risiko- und Gefahrenanalyse nach-
zuweisen und von einer Benannten Stelle oder einer zugelassenen Überwachungs-
stelle überprüfen und bestätigen zu lassen. 
 

18. Aufzugschächte von Aufzugsanlagen, die zur Personenbeförderung vorgesehen 
sind, müssen angemessen belüftet sein (vergl. DIN EN 81-1/2 5.2.3 bzw. DIN EN 
81-20 E.3.2).  
Die Rauchabzugsöffnung des Aufzugsschachtes gemäß § 37 (3) HBauO diente bis-
her gleichzeitig auch der Schachtentlüftung. Sofern eine Rauchabzugsöffnung des 
Aufzugsschachtes nicht erforderlich bzw. diese in Normalbetrieb geschlossen ist, ist 
eine ausreichende Schachtbelüftung vorzusehen. 
 

19. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Öl nicht ins Erdreich eindrin-
gen kann (§ 3 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe - Anlagenverordnung – VAwS - vom 19. Mai 1998).
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Anlage 3 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument ent-
fernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Änderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  5 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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